"Europa konkret: Den Übergang zu Solvency II mit Umsicht gestalten"
Deutscher Versicherungstag 2011

am 17. November, Berlin

Sehr geehrter Herr Hoenen, 

sehr geehrter Herr Bundesminister Dr. Schäuble, 

sehr geehrter Herr Kommissar, 

sehr verehrte Kollegen aus dem deutschen Bundestag, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

ich danke Ihnen für die freundliche Begrüßung. Ich freue mich, Ihnen heute, auf dem Versicherungstag 2011, die Sichtweise des Europäischen Parlaments zu wesentlichen Punkten der Versicherungsregulierung darzulegen. 
Bevor ich konkret in die beabsichtigen Übergangsregeln zum Solvency 2-Regime einsteige, möchte ich zunächst einen Schritt zurückgehen. 

Woher kommen wir? 

Omnibus 2 war zunächst als technische Anpassung der Solvency 2-Richtlinie ausgelegt. Ausgangspunkt war zum einen der Lissabon-Vertrag, zum anderen die Etablierung der Europäischen Aufsichtsbehörden - die EBA für Banken, die ESMA für Wertpapiermärkte und Marktinfrastrukturen, und schließlich EIOPA für Versicherungen und Pensionsfonds. Ziel war demnach die Anpassung der Durchführungsbestimmungen an den Lissabonner Vertrag und die Klarstellung, wo und in welchem Ausmaß EIOPA Gestaltungs- und Eingriffsmöglichkeiten erhält. Bei Solvency 2 geht es dabei vor allem um die Frage, in welchen Situationen eine verbindliche Vermittlungsfunktion für die EU-Versicherungsaufseher angebracht ist.
Wo stehen wir?
Die technischen Fragestellungen sind naturgemäß geblieben. Doch die Messlatte für das Omnibus 2-Projekt ist nun weit höher gelegt. Es geht um nicht weniger als um das große Fragezeichen, das hinter dem Übergang zum Solvency 2-Regime steht. Denn in einem Punkt sind wir uns sicherlich einig: Der lange Weg des Solvency 2-Projekts führt nur dann zum Ziel, wenn auch die letzten Meter mit den richtigen Wegmarkierungen versehen sind. 
Im parlamentarischen Prozess arbeiten wir gerade an der fraktionsübergreifenden Kompromissfindung zu Omnibus 2. Aller Voraussicht nach wird es am 20. Dezember hierzu zu den Abstimmungen im Wirtschafts- und Währungssausschuss kommen. Mit der Positionierung des Ausschusses gehe ich als Berichterstatter des Europäischen Parlaments in die Dreiergespräche mit den Vertretern der Ratspräsidentschaft und der Europäischen Kommission. Es ist vorab schwer kalkulierbar, wie viele Verhandlungssitzungen nötig sind, um einen Kompromiss zwischen den drei Europäischen Institutionen zu erreichen. Im "Best-Case-Szenario" - das heißt: schnelle Einigung und Abschluss in der ersten Lesung -, in einem solchen "Best-Case-Szenario" könnte die Plenarabstimmung im März 2012 erfolgen. 
Wohin möchten wir mit Omnibus 2? Wohin möchte ich als Berichterstatter des Europäischen Parlaments? 

Ich möchte hin zu einem Regelwerk, 

das 1. gegenüber den Grundprinzipien Praktikabilität und Proportionalität besteht; 

das 2. die Volatilität in den technischen Rückstellungen und Kapitalanforderungen handhabbar macht; 

das 3. Übergangsregelungen einbezieht, die die Marktteilnehmer und Aufseher fordern, aber eben nicht überfordern. 
Zu Punkt 1, zu den Schlagwörtern Praktikabilität und Proportionalität: 

Unter Ihnen sehe ich Vertreter der großen Global Player, der großen nationalen Versicherungsgruppen, der mittelständischen Versicherungsunternehmen und der kleinen Spezial- und Nischenanbieter. Gerade der deutsche Versicherungsmarkt zeichnet sich durch eine hohe Diversifikation aus. Das ist ein Qualitätsmerkmal, das es unbedingt zu erhalten gilt, nicht zuletzt zum Wohle der Versicherungsnehmer. Ich setze mich dafür ein, dass das Prinzip der Proportionalität als Maxime für die Europäische Kommission und für EIOPA als Standardsetter niedergeschrieben wird. Gerade mit Blick auf die Berichtsanforderungen ist eine Differenzierung nach dem Kosten-/Nutzen-Verhältnis aus meiner Sicht unabdingbar. Sicher, ohne hochwertige, aussagekräftige und verwertbare Aufsichtsinformationen lassen sich die besten Regulierungsabsichten nicht realisieren. Reporting nur um des Reportings willen, kann aber nicht zielführend sein. Nur um ein Beispiel zu nennen: Ich glaube nicht, dass eine regelmäßige, umfassende Asset-by-Asset-Berichterstattung für alle Versicherungsunternehmen, unabhängig von Unternehmensgröße und Risikoprofil, praktikabel und notwendig ist - geschweige denn die Frage, ob die dann entstehende Datenflut auch wirklich im Interesse der Aufsichtsbehörden ist.  
Zu Punkt 2, zur Frage nach der Volatilität in den technischen Rückstellungen und Kapitalanforderungen: 

Der Knackpunkt des Solvency 2-Projekts liegt unbestreitbar bei der Bewertung langfristiger Verpflichtungen. Den Handlungsbedarf hat die fünfte quantitative Auswirkungsstudie (QIS 5) hinreichend belegt. Die Europäische Kommission sieht keine Notwendigkeit dafür, die Extrapolation der Zinsstrukturkurve direkt in der Rahmenrichtlinie zu verankern und verweist auf die Durchführungsbestimmungen. Aus meiner Perspektive ist der Frage nach dem "Wie?" und insbesondere dem "Wann?" der Extrapolation damit nicht Genüge getan. Es geht um das politische Signal, das sich der Realität der Demographie-Trends annimmt und den sozialpolitischen Erfordernissen als Eckpfeiler dient. Politische Elemente gehören in die Mitentscheidung und damit auf die Ebene der Rahmenrichtlinie. 
Die Maßnahmen gegen die Entstehung künstlicher Volatilitäten stehen im Fokus der aktuellen Debatten; darunter fällt unter anderem eine langsam ansteigende Kapitalunterlegung von Aktienrisiken und die Anwendung so genannter Prämien auf die Zinsstrukturkurve. Zuletzt wurden die Vorschläge immer wieder adjustiert. Allein die Idee der Illiquiditätsprämie wurde einem Testlauf unterzogen. Mittlerweile ziehen Kommission und Rat die Etablierung einer antizyklischen Prämie vor, die in Stresssituationen einen rapiden Preisverfall bei Vermögensgegenständen abfangen soll, sofern dieser Preisverfall auf Marktilliquidität oder auf ausufernde Credit Spreads zurückzuführen ist.  Gleichsam als Alternative wurde die Matching Prämie vorgeschlagen, die letztlich das gleiche bezweckt, deren Grundlage aber ein dauerhaftes Asset-Liability-Matching ist. 
Ich verstehe den Kommissar, wenn er die Bedeutung des gesamten Maßnahmenpakets hervorhebt. Doch sollten wir unsere Augen nicht davor verschließen, dass das Paket aus Elementen besteht, die per se auf einzelne Teilmärkte in der Europäischen Gemeinschaft ausgerichtet sind. Die Situation scheint mir, wie folgt, zu sein: Nach QIS 5 wussten die Beteiligten, was sie nicht wollen; aus meiner Sicht ist aber nicht klar, ob das, was nun als Gesamtlösung proklamiert wird, zum gewollten Gesamtergebnis führt. Selbst wenn wir kritische Fragen nach dem Prinzip der marktkonsistenten Bewertung außen vor lassen: Auch Wettbewerbsaspekte geben mir zu denken. Wie soll die Performance europäischer Versicherungsunternehmen vergleichbar bleiben, wenn diese ihre technischen Rückstellungen nach unterschiedlichen Prämienkonzepten kalkulieren?
Abschließend zu Punkt 3, zu den Übergangsregelungen: 

Wir wollen keinen Holperstart für das Solvency 2-Projekt. Wir erwarten - bildlich gesprochen - dass sich die Marktteilnehmer und Aufsichtsbehörden in den Startlöchern bereit machen, aber auch Gewissheit darüber haben, wann genau der Startschuss erfolgt. In meiner ersten Stellungnahme als Berichterstatter habe ich mich dafür ausgesprochen, dass Solvency 2 bis zum 1. Januar 2013 national umgesetzt werden muss. Die Regulierungsanforderungen sollen allerdings erst 2014 scharf geschaltet werden, um den Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen wie auch den Aufsichtsbehörden ausreichend Zeit für die Vorbereitung einzuräumen. Das Vorbereitungsjahr soll für aufsichtsrechtliche Genehmigungsverfahren, unter anderem zu internen Modellen, genutzt werden. Zudem sollen die nationalen Aufseher bereits bestimmte Solvency 2-Aufsichtsinformationen erhalten. In einer Linie mit dem bereits erwähnten Proportionalitätsprinzip setze ich mich zudem für Erleichterungen bei den Berichts- und Veröffentlichungspflichten während der ersten zwei Jahre ein, die gerade für kleine und mittelgroße Unternehmen greifen sollen. 
Sehr geehrte Damen und Herren, es liegen nicht mehr viele Meter vor uns, bevor Solvency 2 an den Start geht. Es sind noch große Anstrengungen von Seiten der Politik, der Regulierungsbehörden und der Unternehmen zu leisten, um den Übergang in ein neues Zeitalter der Versicherungsregulierung zu einem gelungenen Übergang werden zu lassen. Ich bin zuversichtlich, dass wir diese finalen Meter zielstrebig und mit der nötigen Umsicht bewältigen. 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 
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